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Vier und Zwanzigſter Jahrgang.

1. Quartal. e den 27. März 1850. Stück 25.
Bekanntmachung.

Jn Folge meiner Aufforderung vom 23. Januar d. J. im 10. Stück dieſer Blätter ſind an freiwilligen Bei-
trägen für die durch Waſſer beſchädigten Bewohner des Guhrauer Kreiſes 175 Thlr. 17 Sgr. 11 Pf. eingekommen, und zwar:

1) von der Stadt Merſeburg 52 Thlr. 21 Sgr. 3 Pf. 2) durch den Herrn Domorganiſt Engel daſelbſt 7 Thlr. 18Sgr. 9 Pf. 3) von der Stadt Schaafſtar 5 Thlr. 27 Sgr. 6 Pf. 4) von der Stadt Schkeuditz 5 Thlr. 22 Sgr.
5) von Alſranſtäve 1 Thlr. 15 Sgr. 6) von Atzendorf 1 Thlr. 4 Sgr. 9 Pf. 7) von Balditz 24 Sgr. 6 Pf.
8) von Beuditz 3 Thlr. 17 Sgr. 9) von Blöſien Thlr 22 Sgr. 10) von VBothfeld 2 Thlr. 15 Sgr 15 von
r 6 Sgr. 12) von Eorbetha 5 Sgr. 13) von Daspig 12 Sgr. 6 Pf. 14) von Döhlen 1 Thlr. 15 Sgr.

Pf. 15) von Dölkau Thlr. 10 Sgr. 16) von Dörſtewitz 1 Thlr. 17) von Eisdorf 2 Thlr. 7 Sgr. 18) vonErnlig 1 Thlr. 14 Sgr. 9 Pf. 19) von Geuſau 2 Thlr. 15 Sgr. 20) von Großgräfendorf und Strößen 1 Thlr.
23 Sgr. 3 Pf. 21) von Holleben 9 Thlr. 4 Sgr. 22) von Horburg 3 Thlr. 9 Pf. 23) von Kleinſchkorlopp1 Thlr. 17 Sgr. 25 von Körbisdorf 2 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. 25) von Kötzſchen 3 Thlr. 29 Sgr. 3 Pf. 26)
von Kriegsdorf 1 Thlr. 18 Sgr. 3 f. 27) von Leunag und Ockendorf 1 n 28) von Meuchen 1 Thlr. 21
Sgr. 6 Pf. 29) en enſwan 2 Thlr. 20 Sgr. 30) von Möritzſch 1 Thlr. I Sgr. 9 Pf. 31) von Meyhen
1 Th. 10 r 6 Pf. 32) von Müchlitz 1 Thür 9 Sg r. von Niederbeung Lhtr 5 Sär. 3 Pf. 34) von
Niederclobicau 2 Thlr. 15 Sgr. 35) von r i 2 Thlr. 36) von Frankleben 6 Thlr. J Sgr. 3 Pf. 37)
von Oberthau 1 Thlr. 9 Sgr. '38) von Oeglitzſch 21 Sgr. den Peißen 1. Thlr. 1 Sgr. 40) von Piſſen
23 Sgr. 6 Pf. 41) von dlahia 1 Thlr. 8 Sgr. 6 Pf. 42) von Rattmannsdorf 25 Sgr. 6 e 43) von Reins-
dorf 9 Sgr. 6 Pf. 44 von Reipiſch 1 Thlr. 10 Sgr. 3 Pf. 45) von Röcken 2 Thlr. 21 Sgr. '8 Pf. 46) von
Schadenderf 8 Sgr. 47) von Schkölen 1 Thlr. 9 r 78) von Schlettau 7 Thlr. 5 Fs r. 49) von Spergau
2 Thlr. 9 Sgr. 4 Pf. 50) von Starſiedel 1 Thlr. 4 Sr. 6 Pf. 51) von Thalſchütz 22 Er. 6 Pf. r von
Thronitz 15 Sgr. 53) von Tragarth 7 Sgr. 54) von Unterkriegſtädt 26 Sgr. 6 Pf. 55) von Wallendorf 1 Thlr.
17 Sgr. 56) von Zitzſchen 4 Thlr. 2 Sgr. 6 Pf. 57) von Zöllſchen 2 Thlr. 16 S Sr. 6 Pf. 58) von Zſcherben
27 Sgr. s Pf. 59) von Zſchöchergen 2 Thlr.

Ouſe Beiträge ſind an den Ort ihrer Beſtimmung abgeſendet worden, und ſage ich den Gebern im Namen der

Unglücklichen meinen Dank.
Merſeburg, den 16. März 1850. Der Königl. Landrath Weidlich.

Gebet der Confirmanden.
Bedenk' ich Deine große Treue, Gieb, daß ich Dir nicht widerſtrebe,Bedenk' ich meine tiefe Schuld, Wenn Dornen meinen Pfad umziehn,

Dann fühl' ich heiße Scham und Reue Und daß ich Dir im Glauben lebe
Und preiſ' in Demuth Deine Huld. Und nicht von dieſer Erde bin.

Jch bin nur Staub aus Staub geboren, Gieb, daß i d ch dulden mag und hoffenBin àdiſch und verweslich noch, Und gieb mir Deinen heil'gen Geiſt,
Und bin zur Herrlichkeit eteren Und zeige mir den Himmel offen,
Bin himmliſch auch und ewig doch. Wenn mir der Tod das Herz zerreißt.

O Vater, Deine große Liebe Gieb, daß der Erde EitelkeitenWie kann ein Menſch ſie hier verſtehn? Mir unbewußt vorüber wehn
Gieb, daß ich mich in Demuth übe, Und daß ich mag zu allen ZeitenDen Weg, den Du mich leiteſt, gehn. Auf Jeſu Kreuz und Sterben ſehn,

Und daß ich nimmer möge ſchwanken,
Wenn mir der Erde Reichthum blinkt;Laß mich von deinem Weg nicht wanken,

Wo mir am Ziel die Palme winkt.
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Kirchennachrichten von Merſeburg.

Dom. Geboren: dem Königl. Ober und Geh. Regierungsrath
Dr. Rinne eine Tochter z dem Zimmermann Erbert ein Sohn ein außerehel.
Sohn.

Stadt. Geboren: dem Bürger und Schuhmachermſtr. Albrecht eine
Tochter dem Schloſſermſtr. Heſſe eine Tochter dem Kreisgerichtsboten Urbach
eine Tochter (todtgeb.) dem Zimmermanne Regel ein Sohn dem Bürger
und Kupferſchmiedemſtr. Wiegand ein Sohn ein außerehel. Sohn eine außer
eheliche Tochter. Getrauet: der Gaſthofsbeſitzer Marsmann mit Jgfr.
Karoline Auguſte Wiemann der Böttchermſtr. und Gaſtwirth Thormann aus
Haſſerode mit Jgfr. Friederike Thereſe Stein der Handarbeiter Lehmann mit
Chriſtiane Friederike Helbig. Geſtorben: die jüngſte Tochter des Bür
gers und Weißgerbermſtrs. Schumpelt, 12 W. 3 T. alt, an Gehirnerweichung
die hinterl. Wittwe des Bürgers und Tiſchlermſtrs. Gaudig 83 J. 1 M.

alt, an Altersſchwäche. gNeumarkt. Geboren: dem emerit. Schullehrer Becker ein Sohn.
Geſtorben: der Muſikus Müller von Schkeuditz, 29 J. alt, an der Gicht.
Altenburg. Geboren: dem Königl. Regierungs Supernumerar

Reuter eine Tochter. Geſtorben: der einzige Sohn des Hausmannes
Heinze, 3 J. 2 M. 18 D. alt, am Scharlach.

Am grünen Donnerstage predigen in der
Schloß- und Domkirche: Vorm. 9 Uhr Confirmation der Katechumenen

durch Herrn Conſiſtorialrath Frobenius und Herrn Digc. Simon.
Früh e Uhr allgemeine Beichte und Abendmahl, gehalten vom Herrn Diac.

imon.
Stadtkirche: Herr Paſtor Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Adj. Weiß.

(Allgemeine Beichte und Abendmahl früh 10 Uhr.)

Am Charfreitag predigen in der
Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Conſiſtorialrath Frobenius;

Nachm. Herr Diac. Simon. (Der Nachmittags Gottesdienſt beginnt
z2 Uhr.)

Früh 8 Uhr allgemeine Beichte und Abendmahl, gehalten vom Herrn Con
ſiſtorialrath Frobenius.

Vormittag nach der Liturgie Motette von Mendelsſohn,
(geſungen vom Dom-Schüler-Chor). Herr nun

läſſeſt du deinen Diener in Frieden fahren ec.
Stadtkirche: Metten, Herr Diac. Hartung;

Vorm. Herr Paſtor Schellbachz Nachm. Herr Diagc. Hartung.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Trebſt aus Kötzſchen.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung. Als muthmaßlich geſtohlen ſind

von uns ein vergoldetes Theeſieb und eine vergoldete Zucker
zange in Beſchlag genommen worden.

Wir bitten, uns von einem an dergl. Gegenſtänden
etwa vorgekommenen Diebſtahl ſchleunigſt in Kenntniß zu ſetzen.

Merſeburg, den 14. März 1850.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Zur Wahl von acht Mitgliedern
der Kreis Prüfungs-Commiſſion für das Schuh und Pan-
toffelmacher Gewerbe, von denen vier dem Meiſter- und
vier dem Geſellenſtande angehören müſſen, iſt künftigen
Sonnabend den 30. d. M. Nachmittags von 2 Uhr ab,
Termin anberaumt worden. Die Meiſter wählen um 2 Uhr
und die Geſellen um 4 Uhr.

Es werden daher die Mitglieder der hieſigen Schuh
und Pantoffelmacher-Jnnung, ſo wie alle hier arbeitenden
Schuh und Pantoffelmacher Geſellen hierdurch vorgeladen,
ſich zur beſtimmten Zeit im großen Rathhausſaale einzufinden.

Merſeburg, den 21. März 1850.
Der Magiſtrat.

Bei der heute Statt gefundenen 39. Auslooſung der
in der hieſigen Armenſchule gefertigten Gegenſtände ſind auf

folgende Nummern
Nr. 2. 4. 7. 9. 12. 20. 21. 23. 30. 31. 44. 7. 30.
51. 53. 57. 62. 64. 67. 68. 70. 72. 75. 83. 85. 87.
88. 91. 92. 93. 98. 99.

Gewinne gefallen, welche gegen Rückgabe der Looſe durch
den Horndrechslermſtr. Stephan werden eingehändigt werden.

Merſeburg, den 23. März 1850.
Der Magiſtrat.

Nothwendige Subhaſtation.
Königl. Kreisgericht Merſeburg.

Das dem Friedrich Auguſt Ritter gehörige, zu Schla-
debach sub Nr. 40. belegene Bauergut nebſt Zubehör, als

a) ein Wohnhaus nebſt Scheune, Stallgebäude, Torfſſtall,
Backhaus, Hofraum

b) ein pertinentialiter dazu gehöriges Viertellandes Feld
in Schladebacher Flur, nach der Separation beſtehend
in 6 Morgen 82 QRuthen;

e) ein Feldſtück von 3 Morgen 68 QRuthen, inel. 46
QRuthen Wieſe unter dem Floßgraben

d4) 33 QRuthen ſogenanntes Gewehricht;
abgeſchätzt zu Folge der nebſt Hypothekenſchein und Bedin-
gungen in unſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe auf 1347
Thlr. 23 Sgr. 9 Pf., ſoll.

am 25. April 1850, Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Merſeburg, den 22. November 1849.
Königl. Preuß. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Nothwendige Subhaſtation.
Königliches Kreisgericht zu Merſeburg.
Das zu Merſeburg in der Vorſtadt Neumarkt bele-

gene, suh Nr. 684. des Hypothekenbuchs (Nr. 918. des Ka
taſters) eingetragene, dem Johann Friedrich Goldhammer
zugehörige Wohnhaus nebſt Zubehör an Seitengebäuden,
Hof, Scheune und Garten, abgeſchätzt zufolge der nebſt Hy-
pothekenſchein und Bedingungen in unſerm Büreau II. ein
zuſehenden Taxe auf 1240 Thlr. 25 Sgr. 10 Pf., ſoll

am 9. Juli e. Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Nothwendige Subhaſtation.
Königliches Kreisgericht zu Merſeburg.

Folgende dem Gaſtwirth Johann Gottlob Lauterbach
zugehörigen Grundſtücke

I. der zu Merſeburg in der Vorſtadt Neumarkt belegene,
Nr. 663. des Hypothekenbuchs (Nr. 939. des Kataſters)
eingetragene Gaſthof zum goldenen Stern, beſtehend
in Haus, Hof, Scheune, Ställen und Garten und der
vollen Brau und Gaſtungsgerechtigkeit, taxirt 2489
Thlr. 10 Sgr. 5 Pf.,

II. die in der Flur Meuſchau belegenen, unter Nr. 68.
des Hypothekenbuchs eingetragenen walzenden Grund-
ſtücke, als:

1) Eine 3 Hufe Feld:
a) 548. am Kirchſtege, 4 Acker 5 Ruthen,
b) 638. am Collenbeyer Wege, 40 Ruthen,
c) 736. über dem hohen Reine, 24 Ruthen,
d) 1063. in dem Löpitzer Winkel, J Acker 16 Ruthen.

2) Eine 4 Hufe Feld:
a) 577. am Kirchſtege, 4 Acker 23 Ruthen,
b) 704. am Anger, Acker 20 Ruthen,

zuf
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127 vc) 735. über dem hohen Raine, 24 Ruthen,
1064. in dem Löpitzer Winkel, z Acker 16 Ruthen,

e) 1098. an der weißen Brücke, 4 Acker 44 Ruthen,
549. am Kirchſtege, 4 Acker 5 Ruthen,
637. am Collenbeyer Wege, 40 Ruthen,

zuſammen taxirt 534 Thlr. 18 Sgr. 6 Pf.
3) Eine I Hufe Feld

a) 1176. an dem Hopfenberge, J Acker 31 Ruthen,
b) 1179. an dem Hopfenberge, 3 Acker 35 Ruthen,
c) 1185. an der Straße, 4 Acker 13 Ruthen.

4) Eine z Hufe Feld
a) 1203. an dem Feldholze, 14 Acker 12 Ruthen,
b) 1249. an der Straße, 4 Acker 26 Ruthen,
e) 1259. daſelbſt, 4 Acker,

zuſammen taxirt 565 Thlr. 22 Sgr. 11 Pf. zufolge der
nebſt Hypothekenſcheine und Bedingungen in unſerm Büreau
II. einzuſehenden Taxe ſollen

am 16. Juli c. Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Gerichtsſtelle nothwendig ſubhaſtirt werden.

Bekanntmachung.
Sämmtliche Vormünder unſers Gerichtsbezirks fordern

wir hiermit auf, die Erziehungsberichte über ihre Pflege-
befohlenen für das Jahr 1848 bis zu Ende April dieſes
Jahres zur Vermeidung koſtenpflichtiger Erinnerung hier ein-
zureichen. Die Formulare hiezu werden für den Stadtbezirk
von unſerm Vormundſchafts Büreau, und für den Landbe-
zirk von den betreffenden Ortsrichtern verabfolgt und ſind
von den Vormündern abzuholen.

Merſeburg, den 17. März 1850.
Königl. Preuß. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Nicht ſelten ſind bisher Fußgänger zwiſchen Löſau und

Oeglitzſch mit Benutzung der über die Rippach führenden,
ſogenannten Schafbrücke, durch die Dehlitzer Flur gegangen.
Dieſer Weg iſt fortan bei Vermeidung der Pfändung verboten.

Dehlitz a. S., den 22. März 1850.
Die Polizeibehörde.

m

Freiwillige Subhaſtation.
Jch bin geſonnen, mein in Schweßwitz gelegenes Bauer-

gut mit 22 Morgen Land, in Schweßwitzer Flur, und 3
halbe Viertellandes Feld, in Bothfelder Flur gelegen, frei
willig zu verkaufen. Hierzu habe ich einen Termin den
31. März 1850 im Gaſthof zu Bothfeld, Nachmittags 2 Uhr,
anberaumt. Nähere Bedingungen werden beim Termin be-
kannt gemacht. Johann Gottlob Abicht.

Auction. Sonnabend den 30. d. Mts., von
Morgens 9 Uhr an, ſollen in dem Wohnhauſe des
Herrn Uhrmacher Urban, an hieſiger Stadtkirche, 1
Treppe hoch, Domieilveränderungshalber, 2 Schreibe- und
1 Kleiderſecretair, Auszieh-, Klapp-, Waſch und mehrere
andere Tiſche, Rohr- und Polſterſtühle, Spiegel, Bettſtellen
und dergl. Sachen mehr, meiſtbietend, gegen gleich zu leiſtende
bagare Bezahlung, verſteigert werden.Merſebmg, den 17. März 1850.

RNindfleiſch, Auct. Comm.
Auction. Mittwoch den 3. April e, von früh

9 Uhr an, ſollen in dem Wohnhauſe der Frau Regi-
ments-Sattler Kahmann in hieſiger Altenburg
Nr. 816. neben dem Gaſthofe zum Ritter
einige Mobilien, als: 1 Sopha, 1 Kommode, 6 Polſter-
ſtühle, 1 Kleiderſchrank, mehrere Tiſche, Bettſtellen u. dergl.

V

werden in der

Sachen mehr, meiſtbietend, gegen gleich zu leiſtende
baare Bezahlung, verſteigert werden.

Merſeburg, den 24. März 1850.
Rindfleiſch, Auct. Comm.

Auction. Es ſollen den 2. April d. J., von früh 9 Uhr
an, im Bäckermeiſter Frankſchen Hauſe, Nachlaßeffecten der
Demoiſelle Hildesheim, als Möbeln, Kleider, Wäſche, 1
Creppmaſchine u. a. Geräthe zum Putzmachen, 1 Bibel,
Geſang- u. a. Bücher, auch geſpaltenes, 3 Thlr. tax. Holz,

Nagel, Auet.
verſteigert werden.

Merſeburg, den 24. März 1850.

Auction.
re 2. April d. J., früh 9 Uhr,Mühle zu Zöſchen bei Merſeburg, Möbel,

1 Kutſchwagen, 1 Droſchke, 1 Tafelſchlitten, Pferde, Rind
vieh, Kutſch und Ackergeſchirr für Pferde, zwei Azöllige
Rüſtwagen, 2 Ackerwagen, Pflüge, Eggen, Walzen, Waſch
und Milchgefäße, Fleiſchfäſſer, überhaupt alle in der Land
wirthſchaft vorkommende Geräthſchaften, meiſtbietend gegen
gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden.

100 150 Ctnr. Heu
liegen zum Verkauf in der Mühle zu Zöſchen bei Merſeburg.

Verkauf.Mehrere Landgüter im Preis von 20,000 Thlr. bis
herab zu 500 Thlr., worunter ſich einige Waſſer- und Wind-
mühlen befinden, ſo wie auch Schenkwirthſchaften und Schmie-
den, werden zum ſofortigen ſchleunigen Verkauf nachgewie
ſen desgleichen ſind auch geſunde fehlerfreie Pferde, wie
auch Kühe, zur beliebigen Auswahl zu verkaufen vorhanden,
welche durch Unterzeichneten nachgewieſen werden.

Röſſen bei Merſeburg, den 21. März 1850.
Karſtädt, Ortsrichter.

Gute Saamen-Wicken und Erbſen ſind zu haben

bei Morgenroth.3 Stück Läufer ſind zu verkaufen bei
Morgenuroth.

Vorſtadt Altenburg Nr. 756. iſt altes und neues Hen
und Grummet, ſo wie gute Kartoffeln, blaue und
graue, zu verkaufen.

Pferd- Verkauf.
Wegen Aufgabe meiner ſeit 3 Jahren hierſelbſt betrie-

benen kleinen Oeconomie iſt mir daran gelegen, mein dazu
benutztes Pferd, Fuchs Wallach, 6 Jahr alt, bald zu ver-
kaufen, wobei ich noch bemerke, daß ich den Käufer für je-
den verſteckten, geſetzlichen und ungeſetzlichen Fehler bürge.

Lauchſtädt, den 23. März 1850.
J. C. Schüler.

Viehverkauf. Auf dem Rittergute Löpitz bei Mer-
ſeburg ſtehen ein 3 jähriger Bulle, auch zum Schlachten taug-
lich, eine Kuh mit, dem Kalbe und 70 Stück fette Hammel
und Schaafe zum Verkauf.

Es ſind noch Kohlenſteine vorhan-
den und werden ſelbige zu dem ſeit-
herigen billigen Preis verkauft.

Kohlenwerk des Ritterguts
Döllnitz
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Logis-Vermiethung. Die obere Etage meines
Hauſes, beſtehend aus Entré, 4 Stuben, Saal, Küche, Kam-
mern und Bodenräumen, nebſt Keller, Pferdeſtall und Wagen
remiſe, iſt vom 1. April d. J. zu vermiethen und kann ſo-
gleich bezogen werden. Heuſchkel.

Logis-Vermiethung.
Jn hieſiger Oberaltenburg Nr. 788. nahe am Schloß-

gartenſalon ſind zwei Stuben nebſt allem Zubehör im Gan-
zen oder einzeln von jetzt oder von Johanni ab zu vermiethen.

Merſeburg, den 27. März 1850.

HUandlungs- Anzeige.
Zum bevorſtehenden Oſterfeſte verfehle ich nicht dem

geehrten Publikum meine ſämmtlichen Materialwaaren, ins-
beſondere die zum Backen erforderlichen Artikel, beſtens zu
empfehlen. Die Preiſe ſtelle ich nach Möglichkeit billig
und bin bemüht, meine werthen Kunden zur Zufriedenheit
zu bedienen.

Ferner empfehle ich meine
ſelbſt deſtillirten einfachen und doppelten

Branntweine
von ganz reinem Geſchmack zu den billigſten Preiſen.

RKums, das Quart von 124 Sgr. an bis l Rthlr.,
feinen Arage in Originalflaſchen,
Punſch und Grog-Eſſenz von ſchönem Geſchmack.

Ferner empfehle meine
ſelbſt fabrieirte Chocvlate,

ſchön ſchmeckender als Dampf Choecolate, in allen Sorten
zu den billigſten Preiſen.

Hermann Klingebeil, Gotthardtsſtraße.

Oſter-Eier,eigener Fabrik, empfiehlt billigſt und nimmt Beſtellungen
nach Belieben darauf an

Friedrich Sperl, Conditor.
Mein Bauhof befindet ſich auf dem Dom, neben der

Reitbahn, in dem vormals Senſſchen Gehöfte.
E. Hetzer, Röhr- und Zimmermeiſter.

Empfehlung. Zum bevorſtehenden Vierteljahres
wechſel empfehle ich dem hieſigen verehrl. Publico mein Lo
cal NachweiſungsBüreau zur geneigten Berückſichtigung
mit dem Bemerken, daß daſſelbe ſchon manchem Vermiether
von Nutzen geweſen iſt, und daß noch mehrere größere und
kleinere Familienlogis und Wohnungen mit Meubles ſofort
zu haben ſind.

Merſeburg, den 25. März 1850.
Das Commiſſions-, Geſchäfts und Local-Nachweiſungs-

Büreau von C. M. Pietzſch.

Oelkuchen,
à Stück über 4 Pfd. wiegend, verkaufe ich, um zu räumen,
à Schock mit 24 Thlr. und 24 Thlr.

Heinr. Schultze jun.
Entenplan und Rittergaſſenecke,

neben „dem rothen Hirſch.“Merſeburg.

Nicht zu übersehen.
Denjenigen reſp. HandlungsHäuſern, bei welchen Per

ſonal- Veränderungen vorfallen, die ergebenſte Anzeige, daß
ſtets mit ſtreng geprüften Männern, als Buchhaltern, Cor-
reſpondenten, Geſchäftsführern, Reiſenden, Commis ee., ver
ſchiedener Branchen gedient werden kann beſonders auch
routinirten und flotten Verkäufern in Material detail Ge
ſchäften. Alle Aufträge werden unentgeltlich übernommen
und prompt beſorgt.

Das conceſſ. merkantiliſche Geſchäfts Büreau
von G. Florey, Hofcommiſſair in Leipzig.

Anerbieten.
Zur Uebernahme der Agentur eines in jeder

Gegend namentlich bei zahlreicher Bekannt-
ſchaft mit dem größten Erfolge zu betreibenden
Geſchäfts werden reelle und thätige Leute ge
gen ſehr hohe Proviſſon geſucht.
Offerten mit genanuer Angabe des ohnorts
ſind an die Exped. dieſes Blattes zu adreſſiren.

Sowohl Geſchäfts- als Privatleute
können durch Commiſſions- Uebernahme eines rentirenden Ar-
tikels bedeutenden Nutzen erzielen. Näheres B. II. poste
Restante Mainz, franco.

Bei der Erziehung meiner beiden Töchter erbiete ich mich,
einige Mädchen, welche die hieſigen Schulen beſuchen kön-
nen, in Penſion zu nehmen und empfehle mich geehrten
Eltern zur gefälligen Berückſichtigung.

Merſeburg, den 22. März 1850.
Auguſte ſep. Steuerräthin Jeſch

geb. Genzſch.
Geſucht. Ein Hofe- und ein Pferdeknecht, unverhei-

rathet und mit guten Zeugniſſen verſehen, werden geſucht
aufs Rittergut Löpitz bei Merſeburg.

Ein Burſche, welcher die Schneiderprofeſſion zu er
lernen wünſcht, kann ein Unterkommen finden beim Schnei-
dermeiſter Geißler, wohnhaft in der Breitenſtraße Nr. 495.

Es ſucht einen wohlerzogenen Knaben als Lehrling der
Nadlermeiſter Carl Schulze in Lauchſtädt.

Einen Lehrling ſucht der Bäckermeiſter Ch. Heyne,
Burgſtraße Nr. 222.

Allen lieben Freunden und Bekannten ſagen wir bei
unſerer ſchnellen Abreiſe, von hier nach Wernigerode, noch
ein herzliches Lebewohl.

Merſeburg, den 23. März 1850.
Friedrich Thormann.
Thereſe Thormann geb. Stein.

Abſchied. Allen unſern Bekannten und Freunden,
von denen wir bei unſerer ſchuellen Abreiſe, von hier nach
Halberſtadt, nicht perſönlich Abſchied nehmen konnten, ſagen
wir hiermit noch ein herzliches Lebewohl, mit der Bitte, uns
ein freundliches Andenken zu bewahren.

Die Familie Bär.
e x Be Ah h S
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Das neue Preuß. Jagdpolizei-Geſetz.
Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden, König von Preußen

rc. c.
verordnen, mit Zuſtimmung beider Kammern, was folgt

F. I. Die Ausübung des einem jeden Grundbeſitzer auf ſeinem Grund
und Boden zuſtehenden Jagdrechts wird nachſtehenden Beſtimmungen unterworfen.

2. Zur eigenen Ausübung des Jagdrechts auf ſeinem Grund und
Boden iſt der Beſitzer nur befugt: a) auf ſolchen Beſitzungen, welche in ei
nem oder mehreren an einander gränzenden Gemeindebezirken einen land oder
forſtwirthſchaftlich benutzten Flächenraum von wenigſtens dreihundert Morgen
einnehmen und in ihrem Zuſammenhange durch kein fremdes Grundſtück unter
brochen ſind die Trennung, welche Wege und Gewäſſer bilden, wird als eine
Unterbrechung des Zuſammenhanges nicht angeſehen b) auf allen dauernd
und vollſtändig eingefriedeten Grundſtücken. Darüber was für dauernd und
vollſtändig eingefriedet zu erachten entſcheidet der Landrath c) auf Seen,
auf zur Fiſcherei eingerichteten Teichen und auf ſolchen Jnſeln, welche Ein
Beſitzthum bilden.

F. 3. Wenn die im ſ. 2. bezeichneten Grundſtücke mehr als dreien Be
fitzern gemeinſchaftlich gehören ſo iſt die eigene Ausübung des Jagdrechts
auf dieſen Grundſtücken nicht ſämmtlichen Mitbeſitzern geſtattet, dieſelben müſ-
ſen vielmehr die Ausübung des Jagdrechts Einem bis höchſtens Dreien unter
ihnen übertragen. Doch ſteht ihnen auch frei, das Jagdrecht ruhen oder
durch einen angeſtellten Jäger ausüben zu laſſen oder zu verpachten. Ge
meinden oder Corporationen dürfen das Jagdrecht auf ſolchen ihnen gehörenden
Grundſtücken (F. 2.) nur durch Verpachtung oder durch einen angeſtellten
Jäger ausüben.

4. Alle übrigen Grundſtücke eines Gemeindebezirks, welche nicht zu
den im F. 2. gedachten gehören, bilden der Regel nach einen gemeinſchaftlichen
Jagdbezirk. Es iſt aber den Gemeinde-Behörden geſtattet, nach freier Ueber
einkunft mehrere ganze Gemeindebezirke oder einzelne Theile eines Gemeinde
bezirks mit einem anderen Gemeindebezirke zu einem gemeinſchaftlichen Jagd
bezirke zu vereinigen. Auch ſoll die Gemeindebehörde befugt ſein, mit Geneh
migung der Aufſichtsbehörde aus dem Bezirke Einer Gemeinde mehrere für
ſich beſtehende Jagdbezirke zu bilden, deren jedoch keiner eine geringere Fläche,

als dreihundert Morgen umfaſſen darf. Den Beſitzern der im g. 2. bezeich
neten Grundſtücke iſt es geſtattet, ſich mit dieſen Grundſtücken dem Jagdbezirke
ihrer Gemeinden anzuſchließen. Die Beſchlüſſe über alle dergleichen Abände-
rungen der gewöhnlichen Jagdbezirke dürfen ſich auf keinen kürzeren Zeitraum
als auf drei Jahre und auf keinen längeren Zeitraum als auf zwölf Jahre erſtrecken.

5. Die Beſitzer iſolirt belegener Höfe ſind berechtigt, ſich mit den-
jenigen Grundſtücken, welche zuſammenhängend den Hof ganz oder theilweiſe
umgeben, alſo nicht mit fremden Grundſtücken im Gemenge liegen von dem
gemeinſchaftlichen Jagdbezirke auszuſchließen wenngleich die Grundſtücke nicht
zu den im H. 2. gedachten gehören.

6. Auf den nach F. 5. aus dem gemeinſchaftlichen Jagdbezirke aus
geſchiedenen Grundſtücken müſſen die Grundbeſitzer, ſo lange die Ausſchließung

dauert, die Ausübung des Jagdrechts gänzlich ruhen laſſen. Auch müſſen die
Gränzen ſolcher Grundſtücke ſtets erkennbar bezeichnet werden.

7. Grundſtücke welche von einem über dreitauſend Morgen im Zu-
ſammenhange großen Walde der eine einzige Beſitzung bildet ganz oder
größtentheils eingeſchloſſen ſind werden wenn auch ſie nicht unter die Be
ſtimmungen des g. 2. fallen, dem gemeinſchaſtlichen Jagdbezirke der Gemeinde
nicht zugeſchlagen. Die Beſitzer ſolcher Grundſtücke ſind verpflichtet, die Aus-
übung der Jagd auf denſelben dem Eigenthümer des ſie umſchließenden Wal-
des auf deſſen Verlangen gegen eine nach dem Jagdertrage zu bemeſſende Ent
ſchädigung zeitpachtweiſe zu übertragen, oder die Jagdausübung gänzlich ruhen
zu laſſen. Die Feſtſetzung der Entſchädigung erfolgt im Mangel einer Eini-
gung durch den Landrath vorbehaltlich der beiden Theilen zuſtehenden Be-
rufung auf richterliche Entſcheidung. Macht der Waldeigenthümer von ſeiner
Befugniß, die Jagd auf der Enklave zu verpachten, beim Anerbieten des Be
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ſitzers, nicht Gebrauch, ſo ſteht dem letzteren die Ausübung der Jagd auf
dem enklavirten Grundſtücke zu. Stoßen mehrere derartige Grundſtücke an
einander, ſo daß ſie eine ununterbrochene zu ſammenhängende Fläche von min
deſtens dreihundert Morgen umfaſſen, ſo bilden dieſelben einen für ſich beſte
henden gemeinſchaftlichen Jagdbezirk, für welchen die nämlichen Vorſchriften
gelten, wie für die gewöhnlichen Jagdbezirke.

9. 8. Die im g. 5. des Geſetzes vom 31. October 1848 (GeſetzSamm
lung für 1848 Seite 344.) enthaltenen Vorſchriften über die Ausübung der
Jagd in den Feſtungswerken, in deren Umkreiſe ſo wie in dem der Pulver-
magazine und ähnlicher Anſtalten, bleiben unverändert in Kraft.

9. Die Beſitzer der, einen Jagdbezirk bildenden Grundſtücke werden
in allen Jagd- Angelegenheiten durch die Gemeindebehörden vertreten. Werden
Grundſtücke aus verſchiedenen Gemeindebezirken zu Einem Jagdbezirke ver
einigt, ſo beſtimmt die Aufſichtsbehörde diejenige Gemeindebehörde, welche die

Vertretung zu übernehmen hat.
F. 10. Nach Maßgabe der Beſchlüſſe der Gemeindebehörde kann auf

dem gemeinſchaftlichen Jagdbezirke entweder a) die Ausübung der Jagd gänz
lich ruhen, oder b) die Jagd auf Rechnung der betheiligten Grundbeſitzer durch
einen angeſtellten Jäger beſchoſſen werden oder c) dieſelbe, ſei es öffentlich
im Wege des Meiſtgebots oder aus freier Hand verpachtet werden. Die
Pachtverträge dürfen ſich auf keinen kürzeren Zeitraum als auf drei Jahre,
und auf keinen längeren Zeitraum als auf zwölf Jahre erſtrecken.

9. 11. Die Pachtgelder und Einnahmen von der durch einen angeſtellten
Jäger beſchoſſenen Jagd werden in die Gemeindekaſſe gezahlt und, nach Ab
zug der etwa entſtehenden Verwaltungskoſten, durch die Gemeindebehörde unter

die Beſitzer derjenigen Grundſtücke auf welchen die gemeinſchaftliche Aus
übung des Jagdrechts ſtattfindet, nach dem Verhältniſſe des Flächeninhalts
dieſer Grundſtücke vertheilt.

H. 12. Die Verpachtung der Jagd, ſowohl auf den im F. 2. erwähnten
Grundſtücken als auf gemeinſchaftlichen Jagdbezirken darf bei Strafe der
Nichtigkeit des Vertrages niemals an mehr als höchſtens drei Perſonen ge
meinſchaftlich erfolgen. Ausländer dürfen nur mit Genehmigung der Auf
ſichtsbehörde als Jagdpächter angenommen werden. Afterverpachtungen ſind
ohne Einwikligung des Verpächters nicht geſtattet.

13. Sowohl den Pächtern gemeinſchaftlicher Jagdbezirke, als auch
den Beſitzern der im g. 2. bezeichneten Grundſtücke iſt die Anſtellung von
Jägern für ihre Reviere geſtattet.

14. Ein Jeder welcher die Jagd ausüben will muß ſich einen für
den ganzen Staat gültigen, zu ſeiner Legitimation dienenden, auf ein Jahr
und auf die Perſon lautenden Jagdſchein von dem Landrathe des Kreiſes ſei
nes Wohnſitzes ertheilen laſſen, und ſelbigen bei der Ausübung der Jagd ſtets
mit ſich führen. Auch Ausländern kann ein ſolcher Jagdſchein, jedoch nur
gegen die Bürgſchaft eines Jnländers, von dem Landrathe des Wohnortes des

Bürgen ertheilt werden. Der Bürge haftet in Folge ſeines Antrages für
Strafen welche auf Grund der 99. 16. 17. und 19. gegen den Ausländer
verhängt werden, ſo wie für die Unterſuchungskoſten. Für einen jeden Jagd
ſchein wird auf das Jahr eine Abgabe von einem Thaler zur Kreis Kom-
munalkaſſe des Wohnorts des Extrahenten entrichtet. Die eingehenden Be
träge werden nach den Beſchlüſſen der Kreisvertretung verwendet. Die Aus
fertigung der Jagdſcheine erfolgt koſten- und ſtempelfrei. Die im Königlichen
oder Kommunaldienſte angeſtellten Forſt- und Jagdbeamten, ſo wie die lebens
länglich angeſtellten Privat Forſt und Jagdbedienten erhalten den Jagdſchein
unentgeltlich ſo weit es ſich um die Ausübung der Jagd in ihren Schutzbe
zirken handelt. Jn Jagdſcheinen, welche unentgeltlich ertheilt ſind, muß dies
und für welchen Schutzbezirk ſie gelten, angegeben werden.

15. Die Ertheilung des Jagdſcheins muß folgenden Perſonen ver
ſagt werden a) ſolchen von denen eine unvorſichtige Führung des Schieß-
gewehrs oder eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu beſorgen iſt
b) denen, welche durch ein Urtheil des Rechts, Waffen zu führen, verluſtig er
klärt find, ſo wie denen, welche unter Polizei- Aufſicht ſtehen oder welchen die
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National-Kokarde aberkannt iſt. Außerdem kann denjenigen, welche wegen ei-
nes Forſt oder Jagdfrevels oder wegen Mißbrauchs des Feuergewehrs be-
ſtraft ſind der Jagdſchein, jedoch nur innerhalb fünf Jahre nach verbüßter

Strafe, verſagt werden.
F. 16. Die Nichtbeachtung der vorſtehenden Vorſchriften über Löſung

von Jagdſcheinen wird beſtraft wie folgt Wer, ohne einen Jagdſchein gelöſt
zu haben, die Jagd ausübt, wird für eine jede Uebertretung mit einer Geld-
ſtrafe von fünf bis zwanzig Thalern belegt. Wer ſeinen Jagdſchein bei Aus
übung der Jagd nicht bei ſich führt den trifft eine Geldſtrafe bis zu fünf
Thalern. Wer es verſucht ſich durch einen nicht auf ſeinen Namen ausge
ſtellten fremden Jagdſchein zu legitimiren, um ſich dadurch der verwirkten Strafe

zu entziehen, der wird mit einer Strafe von fünf bis funfzig Thalern belegt.
F. 17. Wer zwar mit einem Jagdſcheine verſehen, aber ohne Begleitung

des Jagdberechtigten oder ohne deſſen ſchriftlich ertheilte Erlaubniß bei ſich
zu führen, die Jagd auf fremdem Jagdbezirke ausübt, wird mit einer Strafe
von 2 bis 5 Thalern belegt. Wer die Jagd auf ſeinem Grundſtücke gänzlich
ruhen zu laſſen verpflichtet iſt dieſelbe dennoch aber darauf ausübt, hat eine
Geldſtrafe von zehn bis zwanzig Thalern und die Confiscation der dabei ge
brauchten Jagdgeräthe verwirkt. Wer auf ſeinem eigenen Grundſtücke, auf dem
die Jagd an einen Dritten verpachtet iſt, oder auf dem ein Jäger für ge
meinſchaftliche Rechnung der bei einem Jagdbezirke betheiligten Grundbeſitzer
die Jagd zu beſchießen hat, ohne Einwilligung des Jagdpächters oder der
Gemeindebehörde jagt, eben ſo derjenige, welcher auf fremden Grundſtücken,

ohne eine Berechtigung dazu zu haben die Jagd ausübt, wird wegen Wild
diebſtahls oder Jagdcontravention nach den allgemeinen Geſetzen beſtraft.

F. 18. Die Beſtimmung der Hege- und Schonzeit erfolgt nach den zur
Zeit der Verkündung des Geſetzes vom 31. October 1848 geltend geweſenen
Geſetzen. Die Verordnung vom 9. December 1842 1. und 2. (Geſetz
Sammlung 1843 S. 2.) und das Publikandum vom 7. März 1843 (Geſetz
Sammlung 1843 S. 92.) treten wieder in Kraft. Sonſtige Uebertretungen
der Vorſchriften über Hege und Schonzeit werden mit einer, nach richterlichem
Ermeſſen zu beſtimmenden Geldbuße bis zu funfzig Thalern geahndet.

F. 19. Wer zur Begehung einer Jagdpolizei-Uebertretung ſich ſeiner An
gehörigen, Dienſtboten, Lehrlinge oder Tagelöhner als Theilnehmer oder Ge
hülfen bedient, haftet, wenn dieſe nicht zahlungsfähig ſind neben der von
ihm ſelbſt verwirkten Strafe, für die von denſelben zu erlegenden Geldſtrafen
und den Schadenerſatz.

F. 20. Wegen einer JagdpolizeiUebertretung ſoll eine Unterſuchung nicht
weiter eingeleitet werden wenn ſeit dem Tage der begangenen That bis zum
Eingange der Anzeige an die StaatsAnwaltſchaft oder den Richter drei Mo
nate verſtrichen ſind.

9. 21. Durch Klappern, aufgeſtellte Schreckbilder, ſo wie durch Zäune,
kann ein Jeder das Wild von ſeinen Beſitzungen abhalten auch wenn er auf
dieſen zur Ausübung des Jagdrechts nicht befugt iſt. Zur Abwehr des RNoth,
Damm und Schwarzwildes kann er ſich auch kleiner oder gemeiner Haus
hunde bedienen.

F. 22. Auf gemeinſchaftlichen Jagdbezirken, auf welchen Wildſchäden
vorkommen darf die Gemeindebehörde, wenn auch nur ein einzelner Grund
beſitzer Widerſpruch dagegen erhebt, die Ausübung der Jagd nicht ruhen laſſen.

9. 23. Wenn die in der Nähe von Forſten belegenen Grundſtücke, welche
Theile eines gemeinſchaftlichen Jagdbezirkes bilden, oder ſolche Waldenklaven,

auf welchen die Jagdausübung dem Eigenthümer des ſie umſchließenden Wal
des überlaſſen iſt (F. 7.), erheblichen Wildſchäden durch das aus der Forſt
übertretende Wild ausgeſetzt ſind, ſo iſt der Landrath befugt auf Antrag der
beſchädigten Grundbeſitzer, nach vorhergegangener Prüfung des Bedürfniſſes

und für die Dauer deſſelben den Jagdpächter ſelbſt während der Schonzeit
zum Abſchuſſe des Wildes aufzufordern. Schützt der Jagdpächter, dieſer Auf
forderung ungeachtet, die beſchädigten Grundſtücke nicht genügend, ſo kann
der Landrath den Grundbeſitzern ſelbſt die Genehmigung ertheilen das auf
dieſe Grundſtücke übertretende Wild auf jede erlaubte Weiſe zu fangen, nament
lich auch mit Anwendung des Schießgewehres zu tödten. Das Nämliche gilt
rückſichtlich der Beſitzer ſolcher Grundſtücke auf welchen ſich die Kaninchen
bis zu einer der Feld und Gartenkultur ſchädlichen Menge vermehren, in
Betreff dieſer Thiergattung. Wird gegen die Verfügung des Landrathes bei
der vorgeſetzten Verwaltungsbehörde der Recurs eingelegt, ſo bleibt erſtere bis
zur eingehenden höheren Entſcheidung interimiſtiſch gültig. Das von den
Grundbeſitzern in Folge einer ſolchen Genehmigung des Landraths erlegte oder
gefangene Wild muß aber gegen Bezahlung des in der Gegend üblichen Schuß-
geldes dem Jagdpächter überlaſſen und die desfallſige Anzeige binnen vier
undzwänzig Stunden erſtattet werden.

24. Auch der Beſitzer einer ſolchen Waldenklave, auf welche die Jagd
nach 9. 7. gar nicht ausgeübt werden darf, iſt, wenn das Grundſtück erheblichen

Wildſchäden ausgeſetzt iſt und der Beſitzer des umgebenden WaldJagdreviers

der Aufforderung des Landraths, das vorhandene Wild ſelbſt während der
Schonzeit abzuſchießen, nicht genügend nachkommt, zu fordern berechtigt, daß
ihm der Landrath nach vorhergegangener Prüfung des Bedürfniſſes und auf
die Dauer deſſelben die Genehmigung ertheile, daß auf die Enklave übertre
tende Wild auf jede erlaubte Weiſe zu fangen namentlich auch mit Anwen
dung des Schießgewehrs zu tödten. Jn dieſem Falle bleibt das gefangene oder
erlegte Wild Eigenthum des Enklavenbeſitzers. In den in den 23. und 24. ge
dachten Fällen vertritt die von dem Landrathe zu ertheilende Legitimation die

Stelle des Jagdſcheins.
g. 25. Ein geſetzlicher Anſpruch auf Erſatz des durch das Wild verur-

ſachten Schadens findet nicht ſtatt. Den Jagdverpächtern bleibt dagegen un
benommen hinſtchtlich des Wildſchadens in den Jagdpacht Contraeten vor
ſorgliche Beſtimmung zu treffen.

g. 26. Wenn die jetzt beſtehenden JagdpachtContracte der Bildung der
in den 99. 4. und 7. vorgeſchriebenen gemeinſchaftlichen Jagdbezirke hinderlich
ſind, ſo treten dieſelben mit dem 1. Juli 1851 von ſelbſt außer Kraft.

27. Jn denfenigen Städten, welche zu keinem landräthlichen Kreiſe
gehören, werden die in dieſem Geſetze den Landräthen übertragenen Befugniſſe

von den Ortspolizei-Behörden ausgeübt, und in Stelle der Kreis-Communal-
kaſſe tritt die ſtädtiſche Kaſſe.

28. Wer die Jagd innerhalb des abgeſteckten Feſtungs Rayons von
1300 Schritten ausüben will, muß vorher ſeinen Jagdſchein von dem Feſtungs-
Kommandanten beſonders viſiren laſſen. Die Uebertretung dieſer Vorſchrift
wird mit einer Strafe von zwei bis fünf Thalern geahndet.

g. 29. An die Stelle der in den 16. 17. 18. und 28. angedrohten
Geldſtrafen tritt für den Fall, daß der Uebertreter zu deren Bezahlung un
vermögend iſt, eine verhältnißmäßige Gefängnißſtrafe.

g. 30. Alle dieſem Geſetze entgegenſtehenden Vorſchriften werden hier
mit aufgehoben.

C. 31. Unſer Miniſter für landwirthſchaftliche Angelegenheiten wird mit
der Ausführung dieſes Geſetzes beauftragt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Königlichen Jnſiegel.
Gegeben Charlottenburg, den 7. März 1850.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
Gr. v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. d. Heydt.

v. Rabe. Simons. v. Schleinitz. v. Stockhauſen.
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